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Der neue Schweizerische Republikaner.

Dienstag, den 6 October iZn. Siebentes Quartal. Den. iz Vendémiaire. X.

Helvetische Tagfttzung.
Reglement für die helvetische Tagfatzung,

(wie eS in der Sitzung vom 12. Herbmonat angenom»
men ward.)

Erster Abschnitt.
Amt u. Verrichtungen d es P r ä si d en ten.

1. Wenn die helvetische Tagsatzung auf den künf-

tigcn »ten Weinmonat ihre Verrichtungen noch nicht
beendigt hat, so wird sie entscheiden, ob zur Wahl
eines neuen Präsidenten und neuer Secretärs geschritten

werden soll. In diesem Fall geschieht diese Wahl durch
geheimes und absolutes Slimmcnmehr. (Am l.Wein.
Monat bestätigte die Tagsatzung ihr Bureau.)

2. In Abwesenheit des Präsidenten vertrit der lezte

seiner Vorgänger, der gegenwärtig ist, seine Stelle.

;. Der allenfalls auStretende Präsident kann für den

nächstfolgenden Monat nicht wieder gewählt werden.

q.. Der Präsident wacht über dieOrdnunq in der Vcr»
sammlung und über die Beobachtung des dazu festge-

sezten Reglements: ihm kommt das Recht zu, ein

Mitglied zur Ordnung zu rufen.

5. Er hält das Vcrzeichniß der Tagesordnung und
der vertagten Geschäfte gemeinschaftlich mit der Kanzley.

6. Er ertheilt den Mitgliedern? die in der Versamm«
4ung reden wollen, das Wort nach der Reiheordnung,
«, der sie dasselbe verlangt haben.

7. Er zeigt der Tagsatzung die Geschäfte an, die

zu behandeln sind.

8. Er trägt die Fragen vor, über die die Tag»

satzung abstimmen foll, und eröffnet die Resultate aller

Abstimmungen.

y. Er eröffnet alle an die Tagsatzung gerichtete

Schreiben, und ist verpachtet dieselben ohne Aufschub
6er Tagsatzung vorzulegen.

io. Er führt das Wort im Namen der Ver«

sammlung.

rr. Er unterschreibt alle Akten, die im Namen
der Tagsatzung abgefaßt werden.

is. Die helvetische Tagsatzung hat ein eigenes Sie»
gel, welches dem bisher von den obersten Behörde»
Helvetiens geführten, gleich ist, nur daß auf demsel.
ben unten die Worte Allgemeine helvetifche
Tagfatzung, stehen sollen.

iz. Wenn der Präsident seine besondere Meynung
eröffnen, oder einen Antrag machen will, so läßt er
steh bey der Kanzley in seinen Rang einschreiben, und
verläßt, während er sprechen will, seinen Sitz. Der
Vice - Präsident nimt alsdann seine Stelle ein, und
ertheilt ihm das Wort.

Zweyter Abschnitt.
Einrichtung der Kanzley.

14. Das Protokoll der Verhandlungen der Tagsar.
zung wird In der deutschen, als der Hauptsprache Hel»
veliens geführt.

15. Die Akten der Tag satzung werden aus der
deutschen in die französische und italienische Sprache
übersezt, und dazu zwey abgesonderte Protokolle ge»

führt. Diese von der Tagsatzung gutgeheissenen Ueber»

setzungen, sind in dem französischen und italienischen
Theile Helvetiens als Originale gültig.

16. Die in den Sitzungen der Tagfatzung bebau»

delten Gegenstände, sollen vermittelst der Interpréta»
tion allen Mitgliedern, dem Hauptinhalte nach, vcr.
ständig gemacht werden.

l?. Die Tagfatzung hat zwey aus ihrer Mitte durch

geheimes und absolutes Stimmenmehr gewählte Se»
cretärs; die allenfalls abgehenden Secretärs können

für den nächstfolgenden Monat nicht wieder gewählt
werden. In Abwesenheit eines SecretärS, vertrit der
lezte seiner Vorgänger der gegenwärtig ist, seine Stelle.

i8. Die beyden Secretärs haben die Aufsicht über

dieProtokolle und alle schriftliche Abfassungen, die der

Kanzley obliegen,



19. Sie unterzeichnen gemeinschaftlich mit dem Präsi-
deuten alle Akien der Tagsatzung, so wie ihre Pro.
tvkolle.

20. Die gegenwärtige helvetische Tagsatzung bedient

sich übrigens der K.mzley des gesetzgebenden Raths in

ihrer diesmaligen Organisation, so wie seines Staats-
boten und seiner Wcibcl.

21. Der Oberschreider sott die Gegenstände geheim

haiten, die ihm hiezu von der Versammlung bezeich.

net werden.

Dritter Abschnitt.
Sitzungen der Tag s»tz ring.

22. Die Tagsatzung versamelt sich ordentlicher Weift
des Morgens um 9 Uhr, so oft ihre Geschäfte es

ersodern.

2;. DeS Nachmittags wird nur wegen äusserer«

dentiicher Geschäfte Versammlung gehalten.

24. Ohne Erlaubniß der Versammlung, oder in

Krankheit und andern dringenden Fällen, ohne Anzeige

an dieselbe, soll kein Mitglied von den Sitzungen
ausbleiben dürfen. Die lirlaubsbegchren sollen nur am
Ende der Sitzungen vorgetragen werden.

2?. Der Präsident kann die Sitzung nicht eröffnen,
bis Eins mehr als die Hälfte der ganzen Anzahl der

Mitglieder zugegen ist.

26. Zu Anfang einer jeden Sitzung sollen das Pro-
tokoll sowohl, als die in der vorhergehenden Sitzung
abg faßten Akten verlesen werden.

27. Jedes Mitglied ist berechtigt, Verbess-ningen

der Abfassungen zu begehren; die Versammlung ent-

scheidet, wenn sie widersprochen werden.

28. Nach diesen Verlesungen soll zur Behandlung
der auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte gesehnt,

ten werden.

29. Der Präsident hebt die Sitzung auf, nachdem

er angefragt hat, ob ein Mitglied etwas weiters vor-

zutragen habe.

Vierter Abschnitt.

Tagesordnung und F 0 r m d t r

Berathung.
Alle Geschäfte, die die TagsatzlMg zn behan-

dein hat, sollen durch den Präsidenten ihrer Nangord-

„nag nach, oder zufolge bestimmter Verfügung der

Tagatzung, auf die Tagesordnung geftzt werden.

z i. Diese Tagesordnung soll lu den drey Sprachen
die zu behandelnde» Geschäfte in einer gedoppelten Reihe

enthalten; in die erste gehören aste Gegenstände vow
dringender Nothwendigkeit; in die lezcere diejenigen,
welche Aufschub Aride», und nur nach Beendigung
der ersten behandelt werden.

?2. Das Verzeichnis! der Tagesordnung, so wie
dasjenige der vertagten Geschäfte, soll in den drey Spra.
chcn in dem Vcrsammlungsstiale zur Einsicht der Mit-
gliever ausg hangt werden.

zz. Die Berathung über ein auf der Tagesordnung
stehendes Geschäft kann von der Taffatzimg abgebrochen
oder auch ganz auf einen andern Tag verschoben wer-
den werden, wenn einem andern Geschäft die Prio-
rität ertheilt wird.

Z4. Alle Anträge, die nicht Ordnnngsmotionen
sind, sollen zuerst dem Präsident angekündigt, ans die

Tagesordnung gezeichnet und hernach, auf Verlangen
der Tagsatzling schriftlich vorgelegt werden.

Z5- Ordnungsmotionen ssud diejenige», welche das
einfache oder molivirte Nichtcintreten über einen Ge.
genstand, die Vertagung desselben, die Priorität, die

Form der Behandlung, Zusätze und Verbesserungen,
oder eine Anrussung des Reglements betreffen.

z6. Jede Ordnungsmviio» soll sogleich behandelt
und darüber abgestimmt werden, ehe eine andere zu»
gelassen oder in der Hauvtsache fortgefahren wird.

z?. Niemand soll in den Berathungen reden, ohne

von den Präsidenten das Wort begehrt und erhallen
zu haben.

Fünfter Abschnitt.
Form der Abmchrung.

?8. Der Präsident sezt immer zwey einander ent-

gegengeftzte Meynungen ins Mehr.
Z9. Sind mehrere Meynungen gefallen, die cinan-

der untergeordnet sind; so läßt er zuerst über die all-
gemeine Frage abstimmen, und steigt siussenwcise zu
den untergeordneten Meynungen herab.

40. Im Fall die Meynungen über einen abgestat-
tetcn Bericht zwischen unveränderter Annahme, An,
nähme mit Verbesserungen, und Verwerfung getheilt
sind; so läßt der Präsident zuerst über die vorgeschla,

genen Zusätze oder Verbesserungen einzeln abstimmen;
und wann über diese entschieden ist, ftzt er die Au»

nähme oder Verwerfung des Vorschlags ins Etim»
menmehr.

4r. Wenn vorgeschlagen wird, die Tagsatzung soff
î über einen Gegenstand nicht eintreten, so muß tiefes
î vor allem ans ins Mehr geftjft werden.
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42. Das nemliche geschieht hierauf, wenn die Ver.

tagung eines Gegenstandes, und drittens wenn seine

Verweisung an eine Commißion gesodest wird.

4Z. Das Stimmgeben geschieht durch Ausstehen,

und wenn der Entscheid zweifelhaft scheint, so wird

d!« Gegenprobe durch Abstimmen über die entgcgenge-

sezte Meynung gemacht; ist das Mehr alsdann noch

zweifelhaft, so werden die Stimmen gezählt.

44. Das Stimmgeben kann auch durch den Na-
mensaufrus geschehen.

45. Die Tagsatzung muß über den Namensaufruf

austrüklich abwehren, wenn vier Glieder solchen bc-

zehren.
46. Wenn der Namensaufruf beschlossen ist, so ist >

jedes Mitglied gehalten, seine Stimme besonders, durch

Ja oder Nein zu eröffnen, und die Zahl der Ar und

gegen einen Beschluß stimmenden Mitglieder wil, jedoch

ohne Vermeidung des Namens, von dem Oderschrei-

der zu Protokoll gebracht werden.

47. Sind die Stimmen gleich gelhcilt, und bleiben

solches bey einem zweyten Abwehren so entscheidet der

Präsident.
4g. DaS Stimmzählen geschieht durch zwey Stimme

zähler, die die Tagfatzung aus ihrer Mitte durch abso.

Iules Stimmenmehr ernennt.

4y. Die Sttmmzähler untersuchen mit dem Präsi-

denren die Summzcddel bey dem geheimen Mehr, und

geben die darauf stehenden Namen der Kanzley em;
sie untersuchen das Mehr beym Abstimmen nach deem

diglem Namensaufruf.

Sechster Abschnitt.
C 0 m m i ß i 0 n e n.

50. Die Tagsatzung kann jeden Gegenstand durch

eine dazu niedergeftzce Commißion untersuchen, und

^ sich darüber ein Gutachten vorlegen lassen.

' 51. Keine Commißion soll weniger als drey, aber

auch keine mehr als fünf Mitglieder haben; es sey

dann daß die Tagsatzung te» Gegenstand wichtig

genug finde, um durch einen besondern Beschluß eine

grössere Anzahl dazu zu verordnen.

52. Jede Commißion kann zu ihren Berathungen

auch andere Mitglieder der Tagfatzung zuziehen.

4?. Die Commißioncn werden jedesmal nach dem

Witicn der Tagsatzung, entweder durch geheimes, ab.

solutes oder relatives Stimenmehr, oder durch den Präsi-

dent ernannt. Jede Commißion ernennt sich in ihrer

«là Sitzung'aus ihrer Mltt einm Präsidenten,..

44. Die Canzfty soll jeder CoMMißi'on, vorerst im
der Person ihres erstgewähUen .Mglieds, und. nachher
in derjenigen ihres. Präsidenten » die ihr von der Tag.'
satzuug üdergedencn Aufträge schriftlich anzeigen.

4;. Jeder Commißtonalvencht soll schriftlich abge-
faßl sevn und einen bestimmten Vorschlag über dar
untersuchten Gegenstand Michailen.

46. Wenn die Glieder einer Commißion sich in ihren!
Meynungen theilen, so kann ine, MinocclM einen dê»

sondern Bericht vorlegen.

Gesetzgebender Rath, 2. September-

^

(Fortsetzung..)
'

(Fortsetzung des Berichts de^ä'naazcommißion', die

Palenieriheilung des V. Ao.dmers wegen Torfoer.,
kohlung betreffend.)

Wenn also Jemand unter uns auftritt, der die.

Maße des Brennstoffs im Tors zu concentriren, und
zugleich den Torf zu allgemeiner m Gebrauch sähig M
machen im Stande ist, so liefert dieser cimu wirhu-
gen und sehr schäzbace» Beytrag zur Befriedigung jenes'
Haupibedürfnisses der höher» wirthschaftlichca Erhält«-,
msse Helveliens.

Hi.rzu nun macht sich B. Caspar Bsdmtt von Zürich
in seiner Bittschrift anheischig; besich er also wirklich»
Sie Kunst, für die er Pakentirung fodezt, so ist nicht',

nur keinem Zweifel ausgesezt, daß er zz- dieser ein

Recht habe, soittrcu er verdient auch noch in ftiueet
gemeinnützigen Unternehmung die besondere Miterstützugge
der Regierung.

Der bloße Anblick eines Stücks verkohlten Torch)
sowvh,. als die Natur der Verkohlung überhaupt, macht'
einleuchtend, daß der Raum eines gewissen-Quantums
Torf, weuy er verkohln ist, ungefähr einen DnUhiti
kleiner ist, als wenn dasselbe unoerkohlt da ltegt! und
daß in gleichem Verhältniß auch das Gewicht des-

Torfs abnimmt; leistet also der verkohlte Torf noch

die gleichen Dienste wie der unverkohlte, so wäre sckeM
die Verminderung der Ausdehnung und des Gewichts'
hinreichend, um diese Umschassung, wenn sie nicht zM
kostbar ist, nàsthmswerth zu machen.

Allein die Operation der Verkohlnng des T°'rch lastet'
noch weit mehr; ohne in Entwiklung der chymifthen'
Verhältnisse der Ver'ohlung emzntretcn, ist hinlänglich»
bekannt, daß die Hitze des Torfbrandes viel zu wenig»
concentrict, und daß aus andern Rüksichten noch der'
Toys durchaus unschiklich ist, um bey grossen Fài-
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Arbeiten und beym Schmieden und Verarbeiten des

Eisens benujt werden zu können ; wird der Torf hin.
gegen verkohlt, so ist er nicht nur hierzu sehr brauch,

char, sondern auch selbst in einigen Rükffchten den Holz-
Kohlen vorzuziehen, indem er eine schnellere durchdrin.
gendcre Hitze bewirkt als diese. Um daher die Torskoh.
len, welche B. Bodmer zu liefern sich im Stande be-

findet, zu Prüfen, ward eine der schwierigsten Schmtc-
bearbeiten gewählt, nämlich: das Zusammenschweißen

.alten Eisens, nm daraus neue Roßeisen zu verfertigen.
Schmied Däniker bey der Sihlpforte in Zürich unter-

.nahm diese Arbeit.in Anwesenheit eines Mitgliedes der

Bergwerksadministration, und die Torfkohlen des B.
H.odmers leisteten hierbey alles was bisher im Ausland
mit den Torfkohlen bewirkt wurde; es ist daher zu

.hoffen, daß die größern Versuche des B. Bodmers
gleich den bisherigen kleinern, seinen Wünschen und

chen Bedürfnissen des Publikums entsprechen werden.

Die bisherigen Versuche des B. Bodmers mit Ver.
Fohlung des Torfs geschahen bey der Ziegelhütte an der

Sihl bcn Zürich, in einem kleinen von Ziegelsteinen

aufgebauten Ofen, weicher drey große Körbe voll Torf
.enthält? und daher zwey ähnliche Körbe voll Torstoh.
gen liefert. Der bis jezt dazu benuzle Torf ist von der

schlechtesten Art, die in Zürich gebraucht wird, nur
aus zusammengepreßten Moosarten besteyend, die noch

ganz kenntlich und noch nicht in die wirkliche Torferde
übergegangen sind. ES läßt sich also erwarten, baß

wenn die Verkohlung einst im Großen und mit bcsserm

Torf vorgenommen werden kann, daß die Resultate

noch befriedigender werde» als unter etwas ungünsti-

Jen Umständen vorgenommne Proben.
Noch ist hierbey ein Gesichtspunkt merkwürdig, der

zur Beurtheilung der Beschaffenheit dieses Gegensinn,

des unentbehrlich ist; er beruht auf einigen Lokalum.

ständen der östlichen Schweiz und auf den Kostende.

Rechnungen der Torfverkohlung. (Fortsetzung folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze

und Dekrete vom August i8oi.
Seite.

r. Decret der Ratification des Verkaufs einiger
einsiedlischer Besitzungen im Thurgau s;> Aug.) ; 12

2. Gesetz zu Einführung gleichförmiger Maaße
und Gewichte in Helvetic» s,. Aug.) 514

S. Décret welches eine Erläuterung deck Gesetzes

vom 2. Heumonat, die Verrichtungen der Can.

t?îàgsatzm:gm betreffend, enthält (4. Aug.) zip

4. Gestz über die Aufnahme her Fremden ins
helvetische Bürgerrecht s-o. Aug.) 474. ,2?
Decrct welches dem B. Peter Ryz von Bibern
die Schwestertochter feiner verstorbenen Frau
zu heurathen erlaubt si«,. Aug) ,,2. ;;e

6. Decret wodurch ein Beschluß des Vollz. Raths
vom ig. May d^ I. aufgehoben wird, durch
weichen eine dem Sam. Grubcr vsn Bätterkm.
den ertheilte Bewilligung eines MühlendaueS
zmükgenommen ward ^14. Aug.) ,24. 54;

7. Decret der Strafmilderung für Johanne»
Hirter von Mühlethurnen s,4. Aug.) s;x

8. Decret welches den Commissarien des National,
Schatzamts für Canzlcyunkostm einen Credit
von 8->->° Fr. eröffnet s-7. Aug 556
Decret welches dem Ministerium der Justiz
und Polizey einen Credit von 200,000 Fr.
eröffnet s.7. Aug 55s

i«>. Decret wclch.s dem zu Orbe im Cant. Leman
aniaßigen B. Theodor Artaud das helvetische
Bürgerrecht ertheilt s.g. Aug 50z. ssz

i l. Decret der Amnestie für 14 gew. Offiziers
Unter den schweizerischen Emigrantenkorps
(20. A»g.) 566

12. Decret der Ratification der Verkäufe einiger
kleiner Gebäude und Grundstücke in der Ge,
meinde PörlvalaiS s-o. Aug.) 57«.

i;. Decret der Ratification des Verkaufs der
einstedlifchen im Zürichfee gelegenen Insel
Ufnau (20. Aug.) 57z

24. Decret welches die gegen den B. Just. Henne
von Pyrmont verhängte Sequestration von 5,
Dutzend Kappen begnadigungsweife aufhebt
(24. Aug.) 54z.

l?. Decret der Ratification des Verkaufs einiger
Nationalgüter im Canton Linth i>8. Aug.) Szt

26. Decret welches der Gemeinde Notwyl erlaubt
sich von der Mutterkirche Sursee Cant. Luzern
zu trennen und eine eigne Pfarrcy zu bilde»

(;i. Aug.) szt
27. Decret welches da» gegen Anna Maria Se.

genreich von Gündelhardt im Cant. Thurgau
ausgesprochne Todesurtheil in eine 4>ährige
Zuchthausstrafe verwandelt s, 2. Aug

lg. Decret welches den Verkauf eines Stnckgm
Landes für einen Todtenacker an die Ge.
meinde Hause» C. Zürich ralificirt (»2. Aug.) «4«
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